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Mietobjekt 
Mietgeräte stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. 
Bei den Mietgeräten kann es sich um Neugeräte so wie auch um gebrauchte Geräte handeln. Bei Auslieferung 
wird ein Zustandsprotokoll erstellt, das als Kopie dem Gerätehandbuch beigelegt wird. Die Geräte werden vor 
Auslieferung einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Gewährleistung für Mietgeräte beträgt 12 Monate und 
unterliegt den Bedingungen die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von H&H niedergeschrieben 
sind. Diese gelten auch für Gebrauchtgeräte.  
 

Mietzeit 
Die Mietzeit wird nach Wunsch des Kunden in einem Angebot und nach erfolgter Bestellung in einer 
Auftragsbestätigung festgelegt. Sie kann nach Rücksprache mit  H&H verlängert werden, wenn dies 14 Tage 
vor Mietende H&H mitgeteilt wird.  
 

Mietbeginn 
Der Mietzeitraum beginnt mit Datum des Lieferscheines, der auch identisch mit dem Versandtag ist.  
 

Mietende 
Das Ende der Miete ist das in der Auftragsbestätigung festgelegte Enddatum, sofern es nicht in gegenseitiger 
Absprache 14 Tage vor Mietende verlängert wurde. 
 

Mietgebühr 
Die Mietgebühr wird in einem Angebot und nach erfolgter Bestellung in einer Auftragsbestätigung festgelegt.  
Die Mietkosten werden monatlich abgerechnet und sind auch monatlich zur Zahlung fällig. Bei ausstehenden 
Mietzahlungen kann H&H das Gerät sofort zurückfordern.  
 

Reparatur 
Eventuell anfallende Reparaturen werden entsprechend der AGB der Höcherl & Hackl GmbH gehandhabt. Die 
Gewährleistungszeit für Mietgeräte beträgt 12 Monate und beginnt ab dem Datum der Lieferung. 
 

H&H versucht die Reparatur von Mietgeräten, die innerhalb der Gewährleistung sind, binnen 5 Arbeitstagen 
abzuwickeln. Bei Reparaturen außerhalb des Gewährleistungszeitraums ist die Reparatur voraussichtlich 
nach 5 Arbeitstagen nach Genehmigung des Kostenvoranschlags (jeweils ohne Transportwege) abgeschlos-
sen. 
 

Für diese Zeit wird keine Aussetzung der Mietzahlung gewährt. Sollte jedoch die Reparaturzeit die jeweiligen 
5 Arbeitstage überschreiten, wird die Mietzahlung um den Betrag  

Arbeitstage der Reparatur  (Monatliche Mietzahlung/30) 
minimiert. 
 

Rückgabe des Gerätes 
Nach Beendigung der Mietzeit muss das Gerät mit allen Optionen und Unterlagen in der Originalverpackung 
zurückgegeben werden. Das Gerät muss in einem dem Alter entsprechenden Zustand sein. Nach Eingang des 
Gerätes wird dieses begutachtet und ein Zustandsprotokoll erstellt. Schäden am Gerät werden dem Mieter in 
Rechnung gestellt. 
 

Vorbehalt 
H&H behält sich vor, das Mietgerät zu jedem Zeitpunkt der Mietdauer durch ein ähnliches für den Kunden 
geeignetes Gerät auszutauschen. 
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